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Vorbemerkung 

Die vorliegende Abhandlung versucht keine Gesamtdarstellung der 
Informationstätigkeit der Exekutive in Deutschland. Am Beispiel des 
Bundespresseamtes sollen vielmehr verfassungs- und verwaltungsrecht-
liche Grundfragen dieser neueren Erscheinungsform der Regierungs-
tätigkeit untersucht werden. Im Mittelpunkt stehen daher ihre rechtliche 
Qualifizierung, ihre Grundlegung und ihre verfassungsrechtlichen 
Grenzen. 

Die leitenden Beamten des Bundespresseamtes haben meine Arbeit 
sehr entgegenkommend unterstützt. 

Meinem Assistenten J osef Isensee schulde ich Dank für seine treue 
und verständnisvolle Mitarbeit. 

Erlangen, im September 1965 
Walter Leisner 
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A. Einleitung 

Eine Untersuchung der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung am Bei-
spiel der Tätigkeit des Bundespresseamtes (BP A) sieht sich verschiede-
nen Schwierigkeiten gegenüber. 

Die Arbeit des Amtes ist zwar schon Gegenstand parlamentarischer 
Auseianandersetzung wie politischer oder politisch-wissenschaftlicher 
Erörterung gewesen. Im rechtlichen Bereich aber fehlt es, soweit er-
sichtlich, völlig an zusammenfassenden Betrachtungen. Selbst einzelne, 
wesentliche Punkte haben noch keine eindringliche Behandlung in 
Deutschland gefunden. Der Standort im Verfassungs- oder Verwaltungs-
recht, vor allem die Frage des hoheitlichen Charakters der Tätigkeit, ist 
nicht geklärt. 

Ein Rückgriff auf die Vergangenheit und ihre Lösungen vermag die 
Schwierigkeiten kaum zu beseitigen. Die Praxis der NS-Zeit kann nur 
als Gegensatz dienen. In früheren Jahrzehnten aber waren die Massen-
medien nicht entfernt vergleichbar entwickelt, die Öffentlichkeitsarbeit 
kaum erforscht und in ihren Anfängen. Vor allem aber lassen sich von 
verfassungsrechtlich nicht voll gleichartigen Ordnungen, wie etwa aus 
dem Recht der konstitutionellen Monarchie, nur mit äußerster Vorsicht 
Linien zu dem heutigen Verfassungszustand ziehen, dessen Besonder-
heiten gerade in einer eigenartigen Akzentuierung der Freiheit wie in 
der gewaltenteilenden Staatsorganisation liegen. 

In der heutigen deutschen Rechtslage steht schließlich schon am Aus-
gangspunkt das Problem der immer unklarer werdenden Unterschei-
dung zwischen privatem und öffentlichem Recht und die Vielfalt der 
Übergangsformen zwischen beiden. Kann hier noch eine Einreihung der 
BPA-Arbeit mit der relativen Überzeugungskraft herrschender An-
schauungen geleistet werden, so erhebt sich dann gerade das zentrale 
Problem der rechtlichen Grundlegung, der keine Hoheitstätigkeit ent-
raten kann, und ohne welche das Amt nicht vor den Erfordernissen der 
Legalität bestehen kann. Hier aber fehlen weitgehend rechtliche Nor-
mierungen. Es kann deshalb auf die Heranziehung allgemeiner Lehren 
nicht verzichtet werden. Dies erscheint systematisch schon deshalb als 
unumgänglich, weil sonst gerade bei dieser Materie stets die Gefahr 
droht, daß Einzelergebnisse aus der Sicht abweichender Allgemeinvor-
aussetzungen leicht entwertet werden können. Eine Staatstätigkeit, die 
stets der Kritik von Privaten, Verbänden, Parteien ausgesetzt sein wird, 
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die geradezu "institutionalisierte Verbindung zur Kritik" darstellt, 
bedarf umfassender Grundlegung. 

Die erwähnten Schwierigkeiten bestimmen die Methode der Unter-
suchung. Es konnten nicht nur unmittelbare Stellungnahmen zur Sache 
ausgewertet werden. Wesentlich blieb stets das Aufsuchen von analogie-
fähigen Materien und Erörterungen, von welchen aus sodann Verbin-
dungen zur jeweiligen Einzelfrage zu ziehen waren. 

Der Aufbau geht dementsprechend von einer Analyse des zu beurtei-
lenden Sachverhalts (BPA-Tätigkeit) aus, dessen Einzelbefunde im fol-
genden zugrunde gelegt werden (Teil B). Sodann wird die Tätigkeit 
allgemein vom fiskalischen und verwaltungsprivatrechtliehen Handeln 
der öffentlichen Hand abgehoben und der Form der "schlichten Hoheits-
tätigkeit" zugeordnet (Teil C). Nun fragt es sich, welches Hoheitshandeln 
hier unterstützt wird, was eine eingehende Erörterung der Regierungs-
tätigkeit nötig macht (Teil D). Schließlich sind besondere, vor allem 
grundrechtliche Probleme der Öffentlichkeitsarbeit zu untersuchen 
(TeilE). 



B. Aufgaben und Tätigkeit des Bundespresseamtes (BPA) 

Das Beispiel für die Untersuchung ist die Tätigkeit des BPA. Diese 
muß zunächst im einzelnen dargestellt werden, und zwar bereits nach 
Kategorien der Öffentlichkeitsarbeit, welche sodann die Beurteilung 
jeder Tätigkeitsform als einer hoheitlichen gestatten. Erst wenn sie er-
folgt ist, kann die Frage nach einer etwaigen speziellen gesetzlichen 
Grundlage oder nach der generellen Zulässigkeit der Arbeit des Amtes 
gestellt werden. 

I. Die Aufgaben des BPA 

1. Die Aufgaben nadl dem Baushaltsplan und 
nadl der gemeinsamen Gesdläftsordnung der Bundesministerien 

Weder in einem (formellen und materiellen) Gesetz noch im Organi-
sationsrecht der Errichtung des BPA sind dessen Aufgaben im einzelnen 
festgelegt. Ohne daß hier bereits die rechtliche Grundlegung der Infor-
mationsarbeit zu untersuchen wäre, ergeben sich doch aus dem Staats-
organisationsrecht und dem Haushaltsrecht folgende Anhaltspunkte für 
ihren Umfang: 

a) Entsprechend Art. 65 GG stellt der Bundeshaushaltsplan für das 
Rechnungsjahr 19641 (im folgenden: Haushaltsplan) - ebenso wie die 
Haushaltspläne der vorhergehenden Jahre- fest: 

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und leitet 
die Geschäfte der Bundesregierung, wobei er auf die Einheitlichkeit 
der Geschäftsführung in der Bundesregierung hinwirkt. 
Das dem Bundeskanzler unmittelbar unterstellte Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung unter der Leitung eines Staats-
sekretärs hat zur Verwirklichung dieser Ziele folgende Aufgaben2 : 

1 Vorwort zum Einzelplan 04- Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und 
des Bundeskanzleramtes. 

1 Vgl. Vorwort zu Plan 0403- systematisch, nicht nach der Folge im Text 
des Haushaltsplanes geordnet. 


